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untermietvertrag, untermietver-
trag, wenn ich schon so einen
Quatsch höre“, empört sich die

Rechtsanwältin mit scharfer stimme,
„mein Mandant ist doch kein Jurist. Der
hat gerade erst Deutsch gelernt, der kam
aus Afrika, der wusste damals nicht, was
ein untermietvertrag ist“ – „Bleiben sie
doch sachlich“, mahnt Henning Rieckhoff,
der Vorsitzende Richter, aber die Anwäl-
tin ist nicht zu bremsen. „ich habe keine
Lust, sachlich zu bleiben.“

Ein Freitagvormittag im Hamburger so-
zialgericht. im saal 106 wird über den
Fall von Omar s. verhandelt. Der hoch-
gewachsene Mann aus Gambia, 41 Jahre
alt, klagt gegen einen Bescheid der Ar-
beitsgemeinschaft (Arge), wonach er über
tausend Euro zurückzahlen soll. Für seine
Anwältin Barbara Münscher ist die For-
derung der Arge ein skandal – und bei-
spielhaft: „Die Behörde geht den Leuten
an die Gurgel.“

Omar s., ein ehemaliger Asylbewerber,
erhielt 2005 neben stütze noch 300 Euro
monatlichen Mietzuschuss. Er hatte aber,
glauben die Behördenmitarbeiter, in
Wahrheit keinerlei unterbringungskos-
ten, weil er bei einem Freund auf dem
sofa schlief. „ich bewohnte da ein richti-
ges zimmer“, versichert dagegen der Afri-
kaner, „dafür musste ich auch zahlen.“

Der Freund jedoch, der das bezeugen soll-
te, ist nicht zum termin erschienen. 

Der Rechtsstreit um die Miete von
Omar s. hat etwas typisches: Der Bürger
gegen den sozialstaat, das ist ein stück,
das in deutschen Gerichtssälen immer
häufiger aufgeführt wird. Die zusammen-
legung von Arbeitslosenhilfe und sozial-
hilfe zum Arbeitslosengeld ii, auch Hartz
iV genannt, hat eine Prozesslawine aus-
gelöst. 

Es geht um Rechte, um Ansprüche und
um eine veränderte Wirklichkeit: Wäh-
rend sozialhilfeempfänger früher meist
anstandslos zusätzliche Leistungen wie
etwa Bekleidungsgeld oder sogar Weih-
nachtsgeld gewährt bekamen, sind viele
dieser Wohltaten seit 2005 schlicht weg-

gefallen oder im Regelsatz von Arbeits-
losengeld ii bereits enthalten.

Hinzu kommen teils unverständliche
oder fehlerhafte Bescheide, konfuse Be-
stimmungen und sich verändernde Geset-
zesvorschriften. zehntausende Hartz-iV-
Bezieher, die sich übervorteilt oder un-
gerecht behandelt fühlen, klagen deshalb
gegen streichungen von zuschüssen und
zulagen, gegen Rückforderungen und
Kürzungsbescheide.

Allein beim Hamburger sozialgericht
wurden 2009 knapp 4000 Klagen ein -
gereicht. und nicht selten wird vor Ge-
richt so heftig gestritten wie in der Causa
Omar s.

Richter Rieckhoff besteht auf Vorlage
eines schriftlichen untermietvertrags.
„Mein Gott, es gab eben eine mündliche
Abmachung“, protestiert die Anwältin,
„mein Mandant sollte so viel geben, wie
er entbehren konnte“ – „Das ist aus ju-
ristischer sicht keine Verpflichtung“, mo-
niert der Richter – und löst damit den
nächsten Ausbruch von Barbara Mün-
scher aus.

„so sieht aber die Lebenswirklichkeit
aus“, ruft sie, deutet auf eine Gruppe jun-
ger zuhörer. „Wenn sie’s nicht glauben,
fragen sie doch mal die Leute da hinten.“
Das Publikum fühlt sich gut unterhalten,
fast so wie bei den tV-Gerichtsshows am
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„Bravo, Herr Vorsitzender“
Als Hartz iV eingeführt wurde, sollte alles einfacher, schneller, effizienter werden. Doch die zahl 

der Klagen vor deutschen sozialgerichten gegen Leistungskürzungen steigt jährlich an. 
in einer stadt wie Hamburg bekommt fast jeder zweite Kläger recht. Von Bruno Schrep

Kläger Simon H., Norbert und Monika H., Ulrike M.: Unverständliche und fehlerhafte Bescheide, schwierige Kompromisse, wütende Verlierer
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Nachmittag, doch das geht Rieckhoff zu
weit: „so was funktioniert vielleicht bei
Barbara salesch, aber nicht hier“, erwi-
dert er, „sie erlauben, dass ich lache.“
„Lachen sie ruhig, das zeigt mir nur, wo
sie stehen.“

tatsächlich wird die Klage abgewiesen.
Eine zahlung an den Freund sei nicht
nachzuweisen, argumentiert der Richter,
Omar s. habe den Mietzuschuss zu un-
recht kassiert. „Bravo, Herr Vorsitzender“,
kommentiert Anwältin Münscher das ur-
teil, „ich sage nur: Bravo.“ ihre Augen fun-
keln zornig hinter einer riesigen Brille.

Die Juristin, die öfter Hartz-iV-Empfän-
ger vertritt, kann sich auch nach der Ver-
handlung kaum beruhigen. Außer wäh-
rend seiner Anfangszeit in Deutschland
habe der Afrikaner immer gearbeitet, sagt
sie, mal in der Fabrik, mal auf dem Bau,
jetzt als Hilfskraft im Krankenhaus. „Der
lebt schon lange nicht mehr auf staatskos-
ten. trotzdem soll er jetzt so viel Geld zu-
rückzahlen, das schreit doch gen Himmel.“ 

Es ist ein generelles Problem: zum un-
rechtsempfinden trägt oft bei, dass die
Vorgänge etliche Jahre zurückliegen –
sich mithin die Lebensumstände oder gar
die Gesetze inzwischen geändert haben.
Das Hamburger sozialgericht schiebt
rund 2500 unerledigte Fälle vor sich her.
und die Varianten, was alles zum streit
vor dem Kadi führen kann, sind zahlreich. 

Manuel H. etwa klagt dagegen, dass
ihm ein 4000-Euro-Darlehen seines Vaters
als Einkommen angerechnet und nach-
träglich vom Arbeitslosengeld ii abgezo-
gen werden soll. „War es denn überhaupt
ein Darlehen?“, fragt der Bevollmächtigte
von der Arge, der als sogenannter Be-
klagtenvertreter an jeder Verhandlung
teilnimmt, „oder war es ein Geschenk?“
Manuel H. kontert: „Geschenke gibt es
bei uns nur an Weihnachten.“

Die Rechtslage ist eindeutig: Erhebliche
Geldpräsente gelten als Einkommen wie
Arbeitslohn oder Vermögenszinsen, ge-
währte Kredite hingegen wurden zumin-
dest bislang meist nicht den Einkünften
zugerechnet; eine Entscheidung des Bun-
dessozialgerichts steht noch aus.

Weil der Arge-Experte weiterbohrt, den
fehlenden Darlehensvertrag moniert, die
Rückzahlungsabsicht des sohnes anzwei-
felt und durchblicken lässt, dass er die gan-
ze story nicht glaubt, verliert der Vater
im zeugenstand die Fassung. „Natürlich
will ich mein Geld wiederhaben“, beteuert
er, „ich bin Rentner, ich hab keine Reich-
tümer. Glauben sie vielleicht, dass ich hier
lüge?“ Der Arge-Mann erwidert unge-
rührt: „ich weiß nur, dass es hier um steu-
ermittel geht, um Geld von uns allen.“ 

schmu oder nicht schmu – die Frage
lässt sich in vielen Fällen vor dem sozial-
gericht nicht exakt klären. Richter Rieck-
hoff hält die Darlehensgeschichte des 
Manuel H. für plausibel. sein Kompro-
missvorschlag wird, nach zögern, von bei-
den seiten akzeptiert: Die Arge verzich-
tet auf zwei Drittel ihrer Forderungen, H.
zahlt ein Drittel zurück, rund 1300 Euro. 

Für süleyman Y. geht es um sehr viel
mehr. Die Arge pocht auf Nachzahlung
von rund 19000 Euro, für den Vater von
fünf Kindern ein enorm hoher Betrag.
„ich muss jetzt schon schulden abstot-
tern“, erklärt der Handwerker mit türki-
schen Wurzeln, „wenn ich das noch be-
zahlen soll, bin ich ruiniert.“ 

2004 und 2005 war süleyman Y. vor -
übergehend arbeitslos, die kinderreiche
Familie bekam staatliche unterstützung.
Mitarbeiter der Arge fanden jedoch her -
aus, dass Y. ein Mittelklasse-Auto fuhr.
und sie stießen bei einer Kontoüberprü-

fung auf anonyme Geldeingänge. „Wo ka-
men die denn auf einmal her?“, will der
Richter wissen. schwarzarbeit? Heimliche
zuwendungen von Familienmitgliedern
aus der alten Heimat? 

Nein, nein, schwört der Kläger, alles
habe seine Richtigkeit. Freunde ohne
Bankverbindung hätten sein Konto als
Durchlaufstation genutzt, nichts Böses.
Er habe mit dem Geld deren Ebay-Rech-
nungen beglichen oder deren fällige Kraft-
fahrzeugsteuer bezahlt, in bar.

„und was war mit dem Auto?“, fragt
der Richter weiter. „Das hätten sie doch
verkaufen und damit ihren Lebensunter-
halt bestreiten müssen.“ Der Wagen sei
Eigentum seines Vaters gewesen, versi-
chert der 56-Jährige, er habe damals nur
ausnahmsweise damit fahren dürfen.
„Das müssen sie mir alles genau belegen“,
fordert Rieckhoff und vertagt.

Beim nächsten termin soll süleyman
Y. den Kraftfahrzeugbrief vorlegen und
für jeden zugang auf seinem Bankkonto
nachweisen, dass er „entgegen dem An-
schein“ kein Einkommen darstellte. 

Als die rot-grüne Koalition 2004 die
Hartz-iV-Gesetze verabschiedete, sollten
Arbeitslose stärker in die Pflicht genom-
men werden („Fordern und fördern“),
und im Gegenzug sollte es in den Jobcen-
tern „Leistungen aus einer Hand“ geben –
einfacher, schneller, effizienter.

Doch von Effizienz kann am Montag
früh in saal 305 keine Rede sein. unter
Vorsitz von Richter Christoph Apelt wird
um 4,30 Euro verhandelt, multipliziert
mit 30 tagen. Es geht um Krankenhaus-
kost, die der Klägerin ulrike M. nicht mal
besonders geschmeckt hat, Ende 2007 in
der Reha-Klinik. Die ehemalige Dozentin,
seit langem wegen Krankheit arbeitslos,
wehrt sich gegen die Forderung, ihr für
die vier Wochen Klinikaufenthalt rund
130 Euro vom Regelsatz abzuziehen. Be-
gründung der Arge: Frau M. habe ja im
fraglichen zeitraum die Verpflegungskos-
ten gespart, pro tag 4,30 Euro.

Eigentlich ein klarer Fall: Das Bundes-
sozialgericht hat 2008 entschieden, dass
solche Kürzungen während stationärer
Behandlung unzulässig sind, ein für alle
Mal. Doch so klar auch wieder nicht: Frau
M. hatte sich zunächst nicht zu klagen ge-
traut; der Bescheid wurde rechtskräftig.
Erst mit unterstützung eines sozialver-
bandes hat sie es doch noch gewagt – und
gewonnen. Die Kürzung, urteilt Richter
Apelt, sei von Anfang an rechtswidrig ge-
wesen. Der Bescheid wird aufgehoben.

ulrike M., die unter Depressionen lei-
det, kann ihren sieg kaum fassen. sie
zählt erkennbar nicht zu den Querulan-
ten oder Prozesshanseln, die natürlich
auch vor Gericht ziehen. sie hat nur be-
schlossen, sich einmal im Leben zu weh-
ren. Denn sie gehört zu jenen Hartz-iV-
Empfängern, die sich durch ihren sozial-
status ohnehin ausgegrenzt fühlen – und
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Anwältin Münscher, Mandant S.
Streit um Mietzuschuss verloren
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deshalb auf tatsächliches oder vermeint-
liches unrecht weitaus sensibler reagieren
als andere. und dabei oft nicht einmal
falschliegen.

Über 45 Prozent aller Klagen in Ham-
burg sind zumindest teilweise erfolgreich,
Ergebnis unvollständiger, von der Recht-
sprechung überholter oder schlicht fal-
scher Bescheide. „Fehler machen wir halt
auch“, räumt dazu der Hamburger Arge-
sprecher Horst Weise ein. Die Quote sei
allerdings überschaubar: 2009 hätten nur
zwei Prozent der knapp 200000 Hambur-
ger Hartz-iV-Empfänger das sozialgericht
angerufen.

Gerichtskosten entstehen für die Klä-
ger nicht, egal wie das Verfahren endet.
Den Anwalt, so denn einer beauftragt
wird, zahlt in der Regel die Prozesskos-
tenhilfe. und wer in erster instanz schei-
tert, kann Berufung beim Landessozial-
gericht einlegen. Das letzte Rechtsmittel
ist eine Revision beim Bundessozialge-
richt.

Mario F. reicht eine instanz, er ist stink-
sauer, rennt nach der Verhandlung einfach
davon. Der kahlköpfige junge Mann mit
dem Ohrring und dem schwarzen Kapu-
zenpulli ist mit dem Versuch gescheitert,
eine Rückforderung von 925 Euro abzu-
wehren. Er hatte vor Jahren einen höhe-
ren Mietzuschuss bekommen, als ihm zu-
stand; seine Wohnung war zu groß. „ich

wollte ja umziehen, aber ich habe auf die
schnelle nichts Richtiges gefunden“, be-
teuert der ehemalige Arbeitslose.

Ein umzug sei doch auch überhaupt
nicht nötig gewesen, findet Richter Apelt.
Mario F. hätte sich einfach einen Mitmie-
ter suchen müssen. „Das hab ich selbst
auch so gemacht, als ich noch studierte
und mir meine zweizimmerwohnung
nicht mehr leisten konnte.“

Der verspätete Ratschlag ändert nichts
an der Rechtslage. „Wir werden ihrem
Anliegen nicht stattgeben“, prophezeit
der Richter, Mario F. nimmt die Klage 
zurück, unter tränen. „ich bin doch jetzt
schon pleite“, sagt er kopfschüttelnd.
Auch die Abschiedsworte des Richters
können den Flughafenangestellten nicht
trösten. „schön, dass sie aus der Arbeits-
losigkeit herausgefunden haben. Da kön-
nen sie stolz drauf sein.“ 

simon H., ein ehemaliger Briefträger,
erscheint ohne Anwalt und eineinhalb
stunden zu früh. Der 33-Jährige, ein klei-
ner, gedrungen wirkender Mann, wartet
ungeduldig im Gang. seitdem er sich mit
dem Aids-Virus infiziert hat, ist sein Le-
ben aus der Bahn geraten. Die Partner-
schaft mit seinem Freund, vor dem stan-
desamt besiegelt, ging darüber kaputt; die
starken Medikamente, die er täglich neh-
men muss, drücken seine stimmung; den
Job bei der Post hat er verloren, sein um-

schulungsantrag zum Bürokaufmann wur-
de von der Arge abgeschmettert; mit dem
Hartz-iV-Regelsatz kommt er kaum aus.

und jetzt will die Behörde auch noch
jene 663 Euro wiederhaben, die ihm,
nachdem er bei seinem Freund ausgezo-
gen ist, als Einrichtungshilfe für die neue
Bleibe gewährt worden waren: zum Bei-
spiel 85 Euro für ein sofa, 41 Euro für ei-
nen Kleiderschrank, 5 Euro für einen
Nachtisch. Begründung: solche Beihilfen
gebe es nur beim Erstbezug einer Woh-
nung, etwa nach dem Auszug aus dem
Elternhaus. Für normale umzüge werde
lediglich, wie geschehen, ein zinsloses
Darlehen gewährt.

Doch Richter Apelt, fast in der Rolle
eines Anwalts, gräbt beim Wühlen in Ge-
setzeskommentaren eine passende Ent-
scheidung des Bundessozialgerichts aus:
Danach wird von einer Rückzahlung ab-
gesehen, wenn ein Hartz-iV-Empfänger,
wie hier simon H., ohne eigene Möbel,
ohne Bett, ohne tisch, ohne stühle, in
eine leere Wohnung zieht. Die Arge wird
also auf ihrer Forderung sitzenbleiben. 
simon H. ist trotz seines Erfolgs irritiert.
„Kapiert hab ich nur die Hälfte“, gesteht
er nach der sitzung.

so geht es vielen. Für Laien ist die Ma-
terie kaum durchschaubar, selbst Juristen
sind oft überfordert. Die sozialrechtspre-
chung stützt sich auf allein zwölf Gesetz-
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bücher mit unzähligen Verwaltungsvor-
schriften. Richter Apelt rechtfertigt das
Paragrafendickicht: „Ein system, das auf
Einzelfallgerechtigkeit ausgerichtet ist,
kann nicht einfach sein.“

Als Hartz iV eingeführt wurde, gab es
die Erwartung, dass sich nach ein paar
Jahren und ein paar tausend urteilen 
so etwas wie eine rechtliche Gewissheit
entwickelt haben sollte. Dass die zahl

der Klagen abnehmen werde. Ein trug-
schluss. 

„Was ich eigentlich brauche, kann ich
mir kaum noch leisten“, beschwert sich Mo-
nika H. in saal 113. sie meint zuckerredu-
zierte Marmelade, säfte aus dem Reform-
haus, frisches Gemüse, fettfreies Fleisch. 

Das war vor Jahresfrist noch anders.
Da erhielt die schwer zuckerkranke Frau,
die dreimal täglich insulin spritzen muss,

eine monatliche Ernährungszulage von
51,13 Euro. Doch obgleich sie schon eine
zusage bis Ende 2009 hatte, wurde die
zulage plötzlich gestrichen. Die Arge ver-
langte sogar Geld zurück, warf der Dia-
betikerin vor, „rechtswidrig Mehrbedarf“
kassiert zu haben. „Das versteht kein
Mensch“, erregt sich Monika H., „ich bin
doch nicht plötzlich gesund!“

Darauf komme es auch nicht an, erklärt
ihr die Richterin. Nur, leider, leider, gebe
es veränderte wissenschaftliche Einschät-
zungen und damit auch neue Regelungen
bei der Arge.

tatsächlich haben Gutachter entschie-
den: Diabetes-Kranke brauchen keine zu-
lage. Bei ihnen, heißt es in einer entspre-
chenden Empfehlung, sei „nach neuen
medizinischen und ernährungswissen-
schaftlichen Erkenntnissen nicht mehr
von einem erhöhten Nahrungsbedarf aus-
zugehen“. Basta. Die erforderliche Voll-
kost, etwa schwarzbrot oder Vollkorn -
nudeln, könne mit dem normalen Hartz-
iV-Geld finanziert werden.

„Haben die eine Ahnung“, schimpft die
Klägerin, die mit ihrem Ehemann Norbert
H. in einer sogenannten Bedarfsgemein-
schaft lebt. Widerwillig akzeptiert das
Ehepaar einen Vergleich: zurückgezahlt
werden muss nichts, doch die zulage ist
weg. Monika H. schüttelt den Kopf: „Ge-
recht ist das nicht.“ ◆

Demonstration gegen Hartz IV in Berlin: „Das versteht kein Mensch“
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